
Aufgabenbezogene Unterweisung
über die Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter

Standort:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Abteilung: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Name des unterwiesenen Mitarbeiters: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Wie untenstehend dokumentiert, wurde der Mitarbeiter auf Basis der ausgegebenen
Gefahrgut-Schulungsbroschüre gemäß den umseitig beschriebenen Inhalten in seine
Pflichten als  (Zutreffendes ankreuzen)  unterwiesen.

   Absender/Auftraggeber des Absenders
   Verpacker
   Verlader
   Fahrer
   . . . . . . . . . . . . . . .

Datum Name des Unterweisenden Unterschrift des
unterwiesenen Mitarbeiters

Verteiler: Orginal    Abteilungsarchiv Kopie    Mitarbeiter

Hinweis: Die vermittelten Unterweisungsinhalte sind vor Aufnahme einer neuen
Tätigkeit zu überprüfen.



Unterweisung über die allgemeinen Bestimmungen:

 Begriffsbestimmung "Gefährliche Güter" und ihre Eigenschaften.
 Das Netz der Vorschriften: Von den Vereinten Nationen (Orange Book) bis zur

GGVSE.
 Die Schnittstellen zu den anderen Rechtsbereichen, wie Gewerberecht,

Umweltrecht.
 Die besonderen Beförderungsvorschriften, wie:

Unfallmerkblätter, Fahrzeugkennzeichnung und sonstige Vorschriften
betreffend Beförderungsmittel, Fahrerschulung usw.

 Pflichten und Verantwortlichkeiten bei der Abfertigung von Gefahrgut.

Aufgabenbezogene Unterweisung:

Hinweise für Verpacker:
• Verpacken, abfüllen, polstern, verschließen,
• Geprüfte und zugelassene Packmittel,
• Zusammenpackverbote,
• Verpackung kennzeichnen und beschriften.

Hinweise für Absender:
♦ Hinweispflichten auf Gefahrgut an Beförderer,
♦ Beförderungspapier: Vollständige Angaben, korrekte Deklaration.
♦ Unfallmerkblatt: Wann und wem übergeben.

Hinweise für Verlader:
 Hinweispflichten auf Gefahrgut an Fahrzeugführer,
 Übergabe unbeschädigter Versandstücke,
 Rauchverbot bei Ladearbeiten,
 Stau- und Ladevorschriften für Beförderungseinheiten,
 Zusammenladeverbote,
 Maßnahmen zur Ladungssicherung
 Die Prüfpflicht des Verladers vor dem Beladen über:

Dokumente, Sicherheit und Funktion des Fahrzeugs und der
Fahrzeugausrüstung.

Hinweise für Fahrer:
• Nur unbeschädigte Verpackungen/Gebinde befördern.
• Ladungssicherung durchführen.
• Bei Gasen: Lüftungsvorschrift beachten.
• Mengengrenzen des Kapitels 3.4 unbedingt einhalten.

Sicherheitsunterweisung:

 Verhalten bei Unfall, Feuer, Produktaustritt.
 Standort Bindemittel, Löschmittel, Telefone.
 Maßnahmen zur Ersten Hilfe.
 Zu wählende Notfall-Telefonnummern.
 Die Lage der Fluchtwege.
 Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften.


